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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers

An die International Rescue Committee IRC Deutschland gGmbH, Berlin

Auftrag

Wir haben die Einhaltung der Selbstverpflichtungserklärung nach den Grundsätzen des Deut-
scher Spendenrat e.V., Berlin, (im Folgenden „Selbstverpflichtungserklärung“) der International
Rescue Committee IRC Deutschland gGmbH im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. Sep-
tember 2024 einer Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit unterzogen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Einhaltung der Selbstver-
pflichtungserklärung. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Einhaltung der Selbstverpflichtungserklärung
zu gewährleisten.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Prüfungsurteil
mit begrenzter Sicherheit in Bezug auf die Einhaltung der Selbstverpflichtungserklärung abzuge-
ben.

Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW-Qualitätsmanage-
mentstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW
QMS 1 (09.2022)) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) und der
Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP) einschließlich der Anfor-
derungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on Assurance Engage-
ments 3000 (Revised): Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Fi-
nancial Information (ISAE 3000 (Revised)), entwickelt und verabschiedet vom IAASB, durchge-
führt. Danach haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit begrenzter
Sicherheit aussagen können, ob uns Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auf-
fassung gelangen lassen, dass die Selbstverpflichtungserklärung im Zeitraum vom 1. Oktober
2023 bis zum 30. September 2024 in ihrer Gesamtheit nicht in allen wesentlichen Belangen ein-
gehalten worden ist. Bei einer Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit sind die durchgeführ-
ten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit
nach Art, Zeit und Inhalt weniger umfangreich, sodass dementsprechend eine erheblich geringere
Prüfungssicherheit erlangt wird. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen
Ermessen des Wirtschaftsprüfers.
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Unserer Prüfung haben wir den Prüfungskatalog für Kassenprüfer/Steuerberater/Wirtschaftsprü-
fer zur erweiterten Prüfung und Berichterstattung über die Grundsätze des Deutscher Spendenrat
e.V. zugrunde gelegt und in diesem Rahmen insbesondere folgende Tätigkeiten durchgeführt:

 Befragung von Mitarbeitern
 Einsichtnahme in den Gesellschaftsvertrag sowie das Organigramm der Gesellschaft
 Einsichtnahme in die Protokolle der Gesellschafterversammlung
 Einsichtnahme in die Protokolle des Aufsichtsrats
 Einsichtnahme in den auf der Website der Gesellschaft offengelegten Jahresbericht 2024

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-
messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil

Entgegen der „Grundsätze des Deutschen Spendenrates e.V.“ wurde der Geschäfts- oder Jah-
resbericht nicht spätestens neun Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres offengelegt. Der
Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 der Gesellschaft wurde leicht verspätet am
22. Juli 2025 auf der Website offengelegt.

Eingeschränktes Prüfungsurteil

Mit Ausnahme des im Abschnitt „Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil“ dargestellten
Sachverhalts, sind uns auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der er-
langten Prüfungsnachweise, keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung
gelangen lassen, dass die Selbstverpflichtungserklärung durch die International Rescue Commit-
tee IRC Deutschland gGmbH, Berlin, in ihrer Gesamtheit nicht in allen wesentlichen Belangen
eingehalten worden ist.

Verwendungsbeschränkung sowie Hinweis zur Haftungsbeschränkung

Dieser Vermerk ist an die International Rescue Committee IRC Deutschland gGmbH, Berlin, im
Zusammenhang mit dem Nachweis der Einhaltung der Selbstverpflichtungserklärung gegenüber
dem Deutscher Spendenrat e.V., Berlin, gerichtet und ist ausschließlich zur Information und für
Zwecke der International Rescue Committee IRC Deutschland gGmbH, Berlin, bestimmt.
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Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage der mit der International Rescue Committee IRC
Deutschland gGmbH, Berlin, geschlossenen Auftragsvereinbarung. Unsere Verantwortung be-
steht allein der International Rescue Committee IRC Deutschland gGmbH, Berlin, gegenüber und
unsere Haftung ist nach Maßgabe der mit dieser getroffenen Auftragsvereinbarung vom 4. August
2025 sowie der „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2024 beschränkt. Dritten
gegenüber übernehmen wir dagegen keine Verantwortung.

Berlin, den 8. Oktober 2025

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft

Thorsten Sommerfeld Elisa Eisenhauer
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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Prüfungskatalog für Kassenprüfer/ Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer zur
erweiterten Prüfung und Berichterstattung über die Grundsätze des

Deutschen Spendenrates e.V.

International Rescue Committee IRC Deutschland gGmbH, Berlin,

für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

I. Prüfungskreis: Strukturen

1. Bestehen gesellschaftsrechtliche Verflechtungen der Organisation mit anderen
Strukturen, die den ideellen Zweck beeinträchtigen?
Nein

2. Bestehen Zwangsverknüpfungen der Mitgliedschaft mit nicht satzungsgemäßen Neben-
leistungen Dritter?
Nein

3. Haben hauptamtliche Führungspersonen und Mitglieder des Leitungsgremiums, welche
gleichzeitig Mitglieder der gemeinnützigen Organisation sind, ein relevantes Stimmrecht
in der Mitglieder-/Delegiertenversammlung?
Nein

4. Ist eine Personalunion zwischen Mitgliedern des Leitungsgremiums und des Aufsichts-
gremiums ausgeschlossen bzw. aufgrund des Stimmverhältnisses im Aufsichtsgremium
irrelevant?
Ja

5. Verfügt die Organisation
a) über eine klare Geschäftsordnung, verbindliche Vollmachten- und Kompetenzreg-

lungen sowie
Ja

b) ein zielgerichtetes Planungs- und Kontrollwesen?
Ja
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II. Prüfungskreis: Information, Berichtswesen

1. Sind die wesentlichen Informationen zur Organisation (siehe Grundsätze) aktuell im In-
ternet einsehbar oder als Printmedium jederzeit auf Abruf verfügbar?
Ja

2. Erfolgt eine zeitgerechte Veröffentlichung des Geschäftsberichtes (30. September des
Folgejahres; bei vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr erfolgt die Veröffentli-
chung spätestens neun Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres)?
Nein, der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 der International Rescue
Committee IRC Deutschland gGmbH wurde leicht verspätet am 22. Juli 2025 auf der
Website offengelegt.

3. Sind die Inhalte und Darstellungen des Geschäfts-/Jahresberichts zu den in diesem
Prüfkatalog genannten Fragen und die Inhalte des Jahresabschlusses
a) vollständig,
b) schlüssig und nachvollziehbar?

Ja

4. Sofern der Geschäfts-/Jahresbericht zum Zeitpunkt der Überprüfung des
Jahresabschlusses noch nicht vorliegt, sind folgende Fragen zu beantworten:
a) Liegt ein aktueller Registerauszug vor?

Ja

b) Sind die Maßgaben zu Strukturen in Ziffer 6 a-d der Selbstverpflichtungserklärung
erfüllt?
Ja

c) Ist die Maßgabe zu Provisionen in Ziffer 7 c 2. HS der Selbstverpflichtungserklä-
rung erfüllt?
Ja

d) Sind die Maßgaben zu Strukturen in Ziffer 9a und 9c der Selbstverpflichtungserklä-
rung erfüllt?
Ja

Berlin, 8. Oktober 2025

 
Thorsten Sommerfeld                 Elisa Eisenhauer
    Wirtschaftsprüfer                   Wirtschaftsprüferin

Sabisch, Katharina
Stempel
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